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Name und amtliche Bezeichnung der Schule 

 

 
 

Zeugnis 

 

der Fachhochschulreife 
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Vorname Name 

geboren am  in  
      

hat die Berufsschule zum Erwerb eines Berufsabschlusses nach Berufsbildungsgesetz oder 

Handwerksordnung/ Berufsfachschule zum Erwerb eines Berufsabschlusses nach Landesrecht   

vom: _________________________  bis zum  _____________________ 

 

im Ausbildungsberuf/Fachrichtung/Schwerpunkt: 

__________________________________________________________________________besucht. 

 

 

Leistungen 
     

Deutsch  
     

 Englisch   
      

Mathematik  
     

 

 

Bemerkungen 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sie/Er hat erfolgreich an der Fachhochschulreifeprüfung teilgenommen und die 

  

   

 

Fachhochschulreife 
   

 

erworben. 

 

 

  

   

Durchschnittsnote     
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Vorname Name 

 

 

Dieses Zeugnis gilt nur in Verbindung mit  

 

-   dem Nachweis über einen erfolgreichen Berufsabschluss nach dem Berufsbildungsgesetz oder 

    der Handwerksordnung von mindestens dreijähriger Regelausbildungsdauer. 

 

-   dem Abschlusszeugnis der Berufsfachschule zum Erwerb eines Berufsabschlusses nach        

Landesrecht und dem Nachweis über ein einschlägiges Praktikum/eine mindestens zweijährige                         

Berufstätigkeit 

   

Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhochschulreife in beruflichen 

Bildungsgängen – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1998 in der jeweils geltenden 

Fassung  – berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum Studium 

an Fachhochschulen. 

 
 

 

 

 
 

 

  
Ort, Datum  

 

 Siegel 

 

Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses  Schulleiterin / Schulleiter 

 

 

 


